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I, Räumlicher Gei.tungabereich 


Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

ist durch entsprechende Signatur eindeutig festgesetzt, 

Der Plan wird i,m Westen von der Berne, fm Norden von der 

Lierfeldstraße, im Osten von. der Hauidebrinkstraße und im 

Suden von den nordliehen Grundstuckagrenzen der Grund- 

stucke HundebrLnkstraße Ha, NP, 3% und Niehtlsmannskamp 

Hs, Nr. 11 begrenzt, 
r! 

11, Stildtebauliche Skiua.tion und Plani.nha1.t 


Der un'ter Punkt I beschriebene Planbereich lieg't inner- 


halb des rechtsverbindlPehen Bebauungsplanes Hölteberg 


und ist im nördlichen Teil als "Baugrundstuek Pur den 


Gemeinbedarf/Kirchess mit den Nutzungswer.ten 0,9/0,3 


IJI max, ausgewiesen, 


D:te Evgl, Kirchengemeinde verzichtet jedoch auf e h e  Inan- 


spruchnahme des Grundstuekes fur Gemeinbedarf, Das durch 


die Stad't Essen. von. der Evgl, Kirchengemeinde zuruckerworbe- 


ne Grundstück wurde somit frei fur die Errichtung eines im 


Rahmen des Ausbaues d e ~  Intergrierten Gesamthochschule 


dringend notwendLgen Studentenwohnheimes, 


Das bisherige Baugsundstuck fur den Gemeinbedarf wird nun-


meht- als WA-Gebiet festgesetzt, Der offentl iche Spielplatz 


wird in seiner alten Form ausgewiesen, 


-

Neubebauung u GRZ 0,4, GFZ I,% Geschossemax, 8 

Studentenwohnungenr ea, 120 Plätze 

öffentlicher Spielplatz: ca, 1400 qm 

Stellplätze sind in ausreichender Anzahl als Garagen und 


in offener Amfstellkuzg auf dem Grundstuek unterzubringen, 
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IV, Kosten 


Für dle Durchführung der vorgesehenen städtebaulichen 


Maßnahmen entstehen d e ~  Stadt keine grundsätzlichen Kosten, 


V. Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 


Bodenordnende Mahahmen sind nicht erforderl.ich, 


VI, Aufhebung rechtsverbindlicher Bauleitpläne 


Seit dem Tnkrafttreten des Bebauungsplanes 


~~~~~~~~~~g I. Äiidermngds9 Bereich: Hundebrinkstraßed 


LierfeldratraßetL gelten die früher getroffenen Fest- 


setzungen als aufgehoben. Insbesondere treten außer 


KraPt die Festsetzungen des 


s0wei.t di.ese den Geltungsberelch des Bebaiiungsplanes 


betreffen. 




DIeseBegrßndung hat gemäß O2Abs.8 desBundesbau. 
gesetzes vam 23. Junl 1960 [BGBI. 1. C. 341) In der Zelt 
vom IZ.Yi.1973 bls 72.72.IY7.3öffentllch ausgelegen 

Gehört rmr Vfg, V., L? 8 .  < "i y  .. 
~ ~ 3 A . 4 6 < o t-/tZS. . r ~ ~ I k s , ~ - d T , ~ h . j * . .  

Landeha~.rk~hB:o^!aRuhy 

Die Genehmigung des  Bebauungsplanes sowie Ort find 
Zeit der Auslegung des Planes und der Begründirng sind 
gemäß§ 12des Bundcsbsiugeoeizos ortsiibiic5 im Amts-
blatt der Stadt Essenv. ?$. Okt.79'7fbeltanntgemacht 

Der Oberstadtdirektor 
1. A. 

.. ... '. 





